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Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen mit diesem Bericht und Antrag seine Stadtstrategie mit 
dem Legislaturprogramm 2024 bis 2028 zur Genehmigung. Der Stadtrat will damit seine 
Ideen, Visionen und Ziele für die laufende Legislatur festhalten und gleichzeitig auch 
Massnahmen aufzeigen, wie diese Ziele zu erreichen sind. 

1 Grundlage für die Legislaturplanung

Im Jahr 2018 traten im Kanton Luzern das revidierte Gemeindegesetz (GG, SRL 150) 
und das neue Finanzhaushaltsgesetz für die Gemeinden (FHGG, SRL 160) in Kraft. Sie 
beinhalteten unter anderem die Neustrukturierung der Führungsinstrumente der Gemein-
den, mit welcher die Durchgängigkeit der Instrumente erreicht werden sollte. 

Die Stadtstrategie (Planungszeitraum 10 Jahre) ist zu Beginn einer Legislatur zu überar-
beiten. Anschliessend wird das Legislaturprogramm (Planungszeitraum 4 Jahre) erstellt. 
Dieses baut auf der Strategie auf und ist das Planungsinstrument des Stadtrates. Es er-
läutert die politischen Schwerpunkte sowie die konkreten Ziele, die in dieser Legislatur 
erreicht werden wollen. 
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Im Aufgaben- und Finanzplan wird der Stadtrat jährlich auf die Schwerpunkte aus der 
Strategie und dem Legislaturprogramm verweisen. 

Bereits bei der vergangenen Legislatur hat der Stadtrat gemäss dieser von Gesetzes we-
gen vorgeschriebenen Systematik gearbeitet. Diese Systematik ist entsprechend weiter-
zuführen.

2 Prozess

Der Stadtrat hat in Begleitung einer externen Fachunterstützung die bestehende Gemein-
destrategie, die im Jahr 2017 formuliert und im Jahr 2020 angepasst wurde, überarbeitet 
und sie neu als Stadtstrategie bezeichnet. 

Die Stadtstrategie wurde im Sommer 2024 vernehmlasst. Die Bevölkerung wurde dazu 
eingeladen. Die Ortsparteien sowie die Einwohnerratsfraktionen haben eine schriftliche 
Einladung zur Vernehmlassung erhalten. Der Stadtrat hat sich bewusst für eine Ver-
nehmlassung entschieden, um den Miteinbezug der Bevölkerung sowie die breite Abstüt-
zung der Strategie sicherzustellen. 
Basierend auf den Rückmeldungen hat der Stadtrat Justierungen an der Stadtstrategie 
vorgenommen. Parallel dazu hat der Stadtrat, mit Unterstützung der Verwaltungsmitar-
beitenden, sein Legislaturprogramm 2024 bis 2028 formuliert. 

Anschliessend wurde mit Unterstützung eines Grafikbüros aus Kriens eine Broschüre 
über die zwei Führungsinstrumente, Stadtstrategie und Legislaturprogramm 2024 bis 
2028, erstellt. Die Broschüre liegt dem Einwohnerrat vor. Nach der Genehmigung durch 
den Einwohnerrat wird die Broschüre digital verfügbar sein. Zusätzlich wird eine kleine 
Auflage gedruckt, damit sie bei Bedarf auch in physischer Form verfügbar ist. 

3 Stadtstrategie

Die Stadtstrategie ist das Bild von Kriens in 10 Jahren. Es ist somit ein längerfristiges 
Planungsinstrument. Der Stadtrat hat den zugehörigen Claim sowie den Entwurf der Stra-
tegie der Öffentlichkeit im Rahmen einer Vernehmlassung unterbreitet. Die Stadtstrategie 
sieht zukünftig folgende Eckpfeiler vor: 

3.1 Claim
Der bestehende Claim «Stadtleben am Pilatus» wurde beibehalten. Nach wie vor zeigt 
dieser das Spannungsfeld zwischen Stadt und Land, in dem sich Kriens befindet, auf. 

3.2 Vision
Bei der Vision hat sich der Stadtrat an den Dimensionen der Nachhaltigkeit, namentlich 
«Mensch», «Raum» und «Wirtschaft» orientiert. Er hat damit die Dimensionen aus der 
bisherigen Strategie übernommen, jedoch die Visionen angepasst. Im Rahmen der Über-
arbeitung wurde zudem die Dimension «Verwaltung» ergänzt. Sie unterstützt alle drei 
erstgenannten Dimensionen, warum keine Vision, sondern direkt Leitlinien dazu verfasst 
wurden. Die Visionen wurden wie folgt formuliert:

Mensch
«Wir sind eine dynamische und offene Stadt.»
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Raum
«Wir gestalten attraktive und vielfältige Lebens- und Naturräume.»

Wirtschaft
«Wir fördern eine prosperierende Wirtschaft und halten die Finanzen im Gleichge-
wicht.»

Die Visionen wurden bewusst in der «wir»-Form belassen. Der Stadtrat will damit weiter-
hin aufzeigen, dass er gemeinsam mit allen Beteiligten an der Umsetzung dieser Visio-
nen arbeiten will und wird. 

3.3 Strategische Leitlinien
Die strategischen Leitlinien richten sich wiederum an die Visionsthemen und beinhalten 
auf einer konkreteren Ebene die Zielrichtung der nächsten 10 Jahre, an welche sich der 
Stadtrat orientieren will. Für die Legislaturperiode 2024 bis 2028 sieht der Stadtrat fol-
gende Leitlinien vor: 

Mensch
M1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung und handeln nach ihren Bedürf-

nissen.
M2 Wir begegnen Herausforderungen solidarisch.
M3 Wir sind eine kinder-, jugend- und familienfreundliche Stadt und tragen zu den 

eigenen Traditionen Sorge. 

Raum
R1 Wir sichern Natur- und Naherholungsräume im Siedlungsgebiet und werten sie 

auf.
R2 Wir leisten unseren Beitrag zum Klimaschutz und bieten hochwertige und 

nachhaltige Infrastrukturen an. 
R3 Unsere Stadtentwicklung steigert die Lebensqualität in identitätsstarken Quar-

tieren.

Wirtschaft
W1 Wir erkennen wirtschaftliche Entwicklungen vorausschauend und gehen sie 

aktiv an. 
W2 Wir suchen den Dialog mit bestehenden Unternehmungen, pflegen sie aktiv 

und gewinnen gezielt neue. 
W3 Wir setzen die Stadtfinanzen umsichtig ein, nutzen Chancen und Synergien 

und investieren strategisch. 

Verwaltung
V1 Unsere Verwaltung ist dienstleistungsorientiert, kompetent und innovativ.
V2 Wir sehen den digitalen Wandel als Chance und treiben ihn gezielt voran. 
V3 Wir fördern eigenverantwortliches Handeln und unterstützen gesellschaftliches 

und kulturelles Engagement. 

4 Legislaturprogramm

Das Legislaturprogramm besteht aus den Legislaturzielen und den dazugehörigen wich-
tigsten Massnahmen. Diese Ziele und Massnahmen müssen konkret mit den Aufgaben-
bereichen verbunden sein, was wiederum die Nachvollziehbarkeit im Budget und im Jah-
resbericht ermöglicht. Es handelt sich um Ziele mit politischer bzw. strategischer Bedeu-
tung. Daneben hat jeder Aufgabenbereich noch betriebliche Ziele zu erfüllen, welche 
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aber im Rahmen der Trennung zwischen strategischen und operativen Aufgaben nicht in 
das Legislaturprogramm aufgenommen wurden. 

Wie gewohnt, wird der Stadtrat im Jahresbericht jeweils über den Stand der Erreichung 
der Legislaturziele berichten. 

5 Würdigung des Stadtrates

Mit der Überarbeitung und Ergänzung der Gemeindestrategie zur Stadtstrategie kann der 
eingeschlagene Weg weiterverfolgt werden. Dank der durchgeführten Vernehmlassung 
konnte die Bevölkerung bei der Überarbeitung mitwirken, womit die Stadtstrategie nun ei-
ne breite Abstützung erfährt. 
Im Legislaturprogramm 2024 bis 2028 werden zum einen bisherige Ziele und Massnah-
men weitergeführt. Zum anderen werden auch neue Ziele und Massnahmen benannt, die 
in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden sollen. 

Es ist zentral, dass der Einwohnerrat auch künftig seine Verantwortung für die positive 
Weiterentwicklung der Stadt Kriens, und somit im Sinne der Führungsinstrumente Stadt-
strategie und Legislaturprogramm, wahrnimmt. 

6 Antrag

Der Stadtrat beantragt,
- die Stadtstrategie zu genehmigen.
- das Legislaturprogramm 2024 bis 2028 zu genehmigen. 

Berichterstattung durch Stadtpräsidentin Christine Kaufmann-Wolf

Stadtrat Kriens

Christine Kaufmann-Wolf
Stadtpräsidentin

Martin Mengis
Stadtschreiber
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Beschlusstext zu Bericht und Antrag
Nr. 295/2024 

Der Einwohnerrat der Stadt Kriens

nach Kenntnisnahme von Bericht und Antrag Nr. 295/2024 des Stadtrates Kriens vom 
6. November 2024

und

gestützt auf § 26 Abs. 1 lit. a der Gemeindeordnung der Stadt Kriens vom 13. September 
2007

betreffend

Stadtstrategie und Legislaturprogramm 2024 
bis 2028
beschliesst:

1. Die Stadtstrategie wird genehmigt. 

2. Der Bemerkungsantrag der SP betreffend der Ergänzung der Leitlinie M2 wird ab-
gelehnt 

3. Das Legislaturprogramm 2024 bis 2028 wird genehmigt.

Kriens, 12. Dezember 2024

Einwohnerrat Kriens

Michael Portmann
Präsident

Martin Mengis
Stadtschreiber

Einwohnerrat


